
  

 

 

 

 

Neue Aufzeichnungspflichten  

bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
 

 

Alle beruflichen Verwender von Pflanzenschutz-

mitteln müssen Aufzeichnungen über die Anwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln führen. Die Eu-

ropäische Kommission hat in der Durchführungsver-

ordnung (EU) 2023/564 vom 13. März 2023 festge-

legt, dass ab 1. Januar 2026 neue Pflichten hinzu-

kommen, welche somit auch für die Einhaltung der 

Anforderungen an die Konditionalität relevant 

sind: 

1. Folgende zusätzliche Angaben müssen aufge-

zeichnet werden: 

 Zulassungsnummer des Pflanzenschutzmit-

tels, 

 Bezeichnung der Kulturpflanze oder Einsatz-

ort/Flächennutzung mit EPPO-Code, 

 Art der Verwendung (Oberflächen, geschlos-

sene Räume oder Saat- bzw. Pflanzgutbe-

handlung), 

 Lage der behandelten Fläche bzw. Einheit 

(Flächenbezeichnung aus dem geodatenba-

sierten Antrag auf flächenbezogene Agrarför-

derung, ansonsten GPS-Punkt oder Flurstück-

nummer), 

 BBCH-Stadium, wenn es entsprechende Vor-

gaben durch die Zulassung gibt, 

 Startzeitpunkt, wenn es entsprechende Vor-

gaben durch die Zulassung gibt. 

Im Anhang der Verordnung ist festgelegt, welche 
Angaben aufzuzeichnen sind. Für Anwendungen 

in geschlossenen Räumen, wie Gewächshäuser 
oder Lager und für die Behandlung von Saat- und 
Pflanzgut gelten teilweise besondere Vorgaben, 
die ebenfalls im Anhang der Verordnung darge-
stellt sind. 

 
2. Alle Anwendungen müssen unverzüglich, 

also ohne schuldhafte Verzögerung (in der 
Regel 14 Tage), aufgezeichnet werden. 
 

3. Die Aufzeichnungen müssen ab dem 1. Ja-
nuar 2027 elektronisch in einem maschi-
nenlesbaren Format vorliegen. Neben pro-
fessionellen Farmmanagementsystemen 
oder elektronischen Ackerschlagkarteien 
kann hierfür auch das für sächsische Be-
triebe kostenlose Angebot des amtlichen 
Pflanzenschutzdienstes „PSM-DOK“ unter 
https://www.psmdok.de genutzt werden. 
 

4. Schriftliche Aufzeichnungen müssen ab dem 
1. Januar 2027 nach spätestens 30 Tagen 
in das elektronische Format umgewan-
delt werden.  

Dieser Fachbeitrag soll über wesentliche Änderun-

gen informieren, die seit 2026 gelten. Er erhebt kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsverbindlich 

ist der Text der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

2023/564 vom 13. März 2023: EU-Verordnung zu Auf-

zeichnungen über Pflanzenschutzmittel https://eur-

lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0564. 
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Anhang: Auszug aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2023/564 vom 13. März 2023 

 



 

 

 

 


